Hansestadt LUBECK %
» Nr. VO/2017/04701
offentlich

Liibeck, 28.02.2017
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Birgit MaaB (E-Mail: birgit.maass@luebeck.de Telefon: 122 - 6124)
Il. Teilaufhebung (endgultige Aufhebung) des Sanierungsgebietes
"Block 8 - Glandorpsgang"

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
29.03.2017 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
15.05.2017 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
29.06.2017 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die als Anlage beigefiigte Satzung zur endgiltigen Aufthebung der férmlichen Festlegung
des Sanierungsgebietes ,Block 8 - Glandorpsgang® wird beschlossen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Keine
Ergebnis:
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein
Begrindung: Belange von Kindern und Jugendlichen wer-
den nicht beruhrt.
Die MalRnahme ist: neu
freiwillig
X | vorgeschrieben durch: BauGB
Finanzielle Auswirkungen: X | Nein
Ja (Anlage 1)
Begriindung:

Die Satzung Uber die férmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes ist aufzuheben, sobald
die Sanierung durchgefuhrt ist (§ 162 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch - BauGB). Diese Rechts-
pflicht ergibt sich aus Art. 14 Grundgesetz, da nach Durchfihrung der Sanierung eine Be-
schrankung des Eigentums und anderer Rechtspositionen entsprechend den sanierungs-
rechtlichen Bestimmungen des BauGB nicht mehr erforderlich ist.

Weil die stadtebaulichen und baulichen Missstande im Block 8 weitgehend behoben waren,

erfolgte am 02.01.1996 eine Teilaufhebung. Nur bei dem Grundstick Langer Lohberg 24
Haus 12 (Flurstick 25) verblieb der Sanierungsvermerk im Grundbuch. Dadurch war neben
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dem mdglichen Einsatz von Stadtebauférdermitteln auch eine erhéhte steuerliche Abschrei-
bung fur Modernisierungs- und Instandsetzungsmafnahmen mdoglich.

In dem Stadtebauférderungsprogramm ,Sanierung und Entwicklung“ stehen jetzt keine Stad-
tebauférderungsmittel mehr zur Verfigung, die fur diese Modernisierungs- und Instandset-
zungsarbeiten eingesetzt werden konnten. Somit ist das Sanierungsgebiet aufzuheben.

DemgemaR wird vorgeschlagen, die endgultige Aufhebung des Sanierungsgebietes ,Block
8 - Rosengarten® zu beschlielen.

Die Erhebung der Ausgleichsbetrage ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde gemal §§ 154 ff.
BauGB. Die erhobenen Betrage sind haushaltsneutral, da diese unverzlglich Uber die
Grundstlicks-Gesellschaft "Trave" mbH - Sanierungstragerin der Hansestadt Libeck — mit
der Investitionsbank Schleswig — Holstein nach den Stadtebaufdrderrichtlinien des Landes
Schleswig-Holstein abgerechnet werden missen.

Anlagen:
Block 8 Satzungsbeschluss mit Lageplan

Senator F. - P. Boden
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	Die Satzung über die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes ist aufzuheben, sobald die Sanierung durchgeführt ist (§ 162 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch - BauGB). Diese Rechtspflicht ergibt sich aus Art. 14 Grundgesetz, da nach Durchführung der Sanierung eine Beschränkung des Eigentums und anderer Rechtspositionen entsprechend den sanierungsrechtlichen Bestimmungen des BauGB nicht mehr erforderlich ist.

